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Gutachterliche Stellungnahme zum Bebauungsplan „Budenbach“ der Ortsgemeinde 

Dörth (Auftrag-Nr.: 13441 / 0509) 

-Nachtrag zur 1. Änderung- 

 

Sehr geehrter Herr Schneider,  

 

aufgrund der Ansiedlung der Schottel GmbH im Plangebiet „Budenbach“, wird eine Be-

bauungsplanänderung erforderlich. Ursächlich hierfür ist insbesondere, dass die Schottel 

GmbH eine möglichst große zusammenhängende überbaubare Fläche nutzen möchte. Da-

her wird die im derzeit gültigen Bebauungsplan dargestellte öffentliche Erschließungs-

straße im Bereich des 2. Bauabschnittes entfallen. Zudem soll das Plangebiet in süd-

östlicher Richtung erweitert werden. Die Schottel GmbH wird auch im südöstlichen Bereich 

des 1. Bauabschnittes Grundstücke erwerben. Entsprechend dem aktuellen Bebauungs-

planentwurf mit Stand vom 13.11.2012 im Anhang 2 des Nachtrages soll der gesamte 

Änderungsbereich als Industriegebiet (GI) ausgewiesen werden. Dabei sind im Westen und 

im Osten GI 2-Flächen und im zentralen Bereich die GI 1-Fläche festgesetzt.  

Büro: Birkenstr. 34 
56154 Boppard-Buchholz 
Telefon: 06742 / 2299 
Telefax: 06742 / 3742 
E-Mail:  info@schallschutz-pies.de 
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Auf Grundlage des oben genannten Gutachtens (Abschnitte 2.3 Verkehrsdaten und 2.8.1 

Verkehrsgeräuschemissionen) wurden die im Änderungsbereich zu erwartenden Straßen-

verkehrsgeräuschimmissionen berechnet. Im Anhang 2 des Nachtrages ist die zur Tages-

zeit (06.00 bis 22.00 Uhr) zu erwartende Verkehrsgeräuschsituation wiedergegeben. Die 

DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ gibt für Industriegebiete keine Orientierungswerte 

an. Wie die Karte verdeutlicht, wird jedoch im gesamten Änderungsbereich an den vor-

gesehen Baugrenzen der Tagesorientierungswert eines Gewebegebietes von 65 dB(A) 

unterschritten und somit eingehalten.  

 

Für die Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr) zeigt sich, dass im größten Teil des Änderungs-

bereiches der Nachtorientierungswert eines Gewerbegebietes von 55 dB(A) ebenfalls 

unterschritten bzw. eingehalten wird. Nur im südöstlichen Erweiterungsbereich wird dieser 

Wert überschritten.  

 

In Bezug auf aktive Lärmschutzmaßnahmen haben weiterhin die im 1. Abschnitt des Ab-

schnittes 3.2 beschriebenen Ausführungen Gültigkeit.  

 

Eine Möglichkeit des Schutzes bestünde darin, die Baugrenzen entsprechend der 55 dB(A) 

Linie (siehe hierzu Anhang 3) anzupassen. Auch ein Ausschluss von Betreiberwohnungen 

in diesen Bereichen wäre möglich. Da die Überschreitungen nur zur Nachtzeit auftreten, 

kann ein Schutz auch durch Grundrissgestaltung erzielt werden. So sollten bei Betreiber-

wohnungen Fenster von Schlafräumen (Elternschlafzimmer, Kinderzimmer, Gästezimmer 

etc.), ausschließlich in den der nahegelegenen Straße abgewandten Gebäudeseiten (Süd-

westseiten) zugelassen werden.  

 

Die Innenwohnbereiche sind durch die Auswahl entsprechender Schalldämmmaße für die 

Außenbauteile zu schützen. Diese Anforderungen sind abhängig von den maßgeblichen 

Außenlärmpegeln entsprechend der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“. Diese ergeben 

sich durch die Addition von 3 dB(A) zum jeweiligen Tagesbeurteilungspegel. Die maßgeb-

lichen Außenlärmpegel und die hierdurch bedingten jeweils erforderlichen resultierenden 

bewerteten Schalldämmmaße R´W,res der Außenbauteile sind in der Plotdarstellung im An-

hang 4 des Nachtrages wiedergegeben. 
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Unter Berücksichtigung der Raumart und der Raumgeometrie können so Anforderungen an 

die Fassaden bzw. Belichtungsflächen der entsprechenden Gebäude ermittelt werden.  

 

In Bezug auf die zulässigen Geräuschimmissionen, die vom Plangebiet im Bereich der 

1. Änderung abgestrahlt werden dürfen, ist grundsätzlich folgendes festzustellen. Durch die 

1. Änderung des Bebauungsplanes dürfen sich keine Auswirkungen auf die gewerblichen 

Flächen außerhalb des Änderungsbereiches ergeben. D.h., für die Flächen außerhalb der 

Änderungsbereiches haben weiterhin die im Bebauungsplan festgesetzten Emissions-

kontingente für die Tages- und für die Nachtzeit Gültigkeit. Aufgrund der 1. Änderung er-

geben sich in Bezug auf die Bezeichnung jedoch folgende Änderung. Die neue Teilfläche 2 

(außerhalb des Änderungsbereiches) stellt den westlichen Teilbereich der ehemals 

größeren Teilfläche 2 dar. Die neue Teilfläche 3 ist identisch mit der ehemaligen Teil-

fläche 4. D.h., die Teilflächen 1 bis 3 liegen außerhalb und die Teilflächen 4 bis 7 innerhalb 

des Änderungsbereiches (siehe hierzu auch die Plotdarstellung im Anhang 5 des Nach-

trages).  

 

Zudem ist nochmals darauf hinzuweisen, dass durch die vom gesamten Plangebiet „Bu-

denbach“ ausgehenden Geräusche keine relevanten Immissionen in der Nachbarschaft 

zum Plangebiet auftreten dürfen. Diese Anforderung ist erfüllt, wenn der jeweilige Im-

missionsrichtwert um 10 dB unterschritten wird. Dann ist auch eine Betrachtung der Vor-

belastung, zum Beispiel durch das Industriegebiet „Am Trinkborn“ oder sonstige gewerb-

liche Nutzungen, ist nicht erforderlich.  

 

Ausgehend von den zuvor beschriebenen Randbedingungen ersetzen die folgenden Ab-

schnitte, die der „Gutachterlichen Stellungnahme zum Bebauungsplan „Budenbach“ der 

Ortsgemeinde Dörth“ (13441 / 0509), im Abschnitt 3.3 „Geräuschkontingentierung“. Dabei 

ist darauf hinzuweisen, dass der Abschnitt 3.3.1 „Auswahl der Immissionspunkte“ und 3.3.2 

„Festlegung der Planwerte“ weiterhin Bestand haben.  
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3.3.3 Festsetzung der Teilflächen 

 

Auf Grundlage des bestehenden Bebauungsplanes und des Entwurfes zur 1. Änderung 

wurden für die überbaubaren Plangebietsflächen folgende 7 Teilflächen gewählt:  

 

Teilfläche 1 (TF 1):   Gewerbegebietsbereich, westlich 

Teilfläche 2 (TF 2):   Gewerbegebietsbereich, nordwestlich 

Teilfläche 3 (TF 3):   Gewerbegebietsbereich, südwestlich 

Teilfläche 4 (TF 1):   Industriegebietsbereich, nordwestlich 

Teilfläche 5 (TF 1):   Industriegebietsbereich, südwestlich 

Teilfläche 6 (TF 1):   Industriegebietsbereich, nördlich 

Teilfläche 7 (TF 1):   Industriegebietsbereich, östlich 

 

Die berücksichtigte Gliederung ist in der Plotdarstellung im Anhang 5 des Nachtrages wie-

dergegeben. 

 

3.3.4 Bestimmung der zulässigen Emissionskontingente  

 

Ausgehend von den beschriebenen Planwerten errechnen sich für die 7 gewählten Teil-

flächen iterativ folgende zulässigen Emissionskontingente (siehe hierzu auch die Be-

rechnungsausdrucke in den Anhängen 6.1 bis 6.4 des Nachtrages): 

 

Teilfläche 1: 

LEK,tags   = 64 dB(A)/m2 

LEK,nachts  = 49 dB(A)/m2 

 

Teilfläche 2: 

LEK,tags   = 64 dB(A)/m2 

LEK,nachts  = 49 dB(A)/m2 

 

Teilfläche 3: 

LEK,tags   = 63 dB(A)/m2 

LEK,nachts  = 48 dB(A)/m2 
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Teilfläche 4: 

LEK,tags   = 64 dB(A)/m2 

LEK,nachts  = 49 dB(A)/m2 

 

Teilfläche 5: 

LEK,tags   = 61 dB(A)/m2 

LEK,nachts  = 46 dB(A)/m2 

 

Teilfläche 6: 

LEK,tags   = 61 dB(A)/m2 

LEK,nachts  = 46 dB(A)/m2 

 

Teilfläche 7: 

LEK,tags   = 61 dB(A)/m2 

LEK,nachts  = 46 dB(A)/m2 

 

Je nach Lage der Immissionspunkte in den Sektoren A bis F (s. Lageplan im Anhang 6.4) 

können folgende richtungsabhängig Zusatzkontingente berücksichtigt werden: 

 

Tabelle 1 

Zusatzkontingente LEK,zus. in dB(A) Sektor 

Tags nachts 

A 2 17 
B 5 20 
C 2 2 
D 0 0 
E 3 18 
F 1 16 

 

Diese Emissionskontingente sind für die im Bebauungsplan grau dargestellten Gewerbe- 

bzw. Industriegebietsflächen (GE bzw. GI; überbaubar bzw. nicht überbaubar) festzu-

setzen. 
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3.3.5 Festsetzungsvorschläge 

 

In der Planzeichnung des Bebauungsplanes sind die Teilflächen festzusetzen und zu kenn-

zeichnen. Für die textlichen Festsetzungen empfiehlt sich folgende Formulierung: 

 

Zulässig sind in den Gewerbe- bzw. Industriegebieten (GE bzw. GI) Vorhaben (Betriebe 

und Anlagen), deren Geräusche, die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissions-

kontingente LEK nach DIN 45 691 weder tags (06.00 bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 bis 

06.00 Uhr) überschreiten: 

 

Tabelle 2 - Emissionskontingente 
Teilfläche LEK, tags 

in dB(A)/m2 
LEK, nachts 

in dB(A)/m2 

TF1 64 49 
TF2 64 49 
TF3 63 48 
TF4 64 49 
TF5 61 46 
TF6 61 46 
TF7 61 46 

 
Je nach Lage der Immissionspunkte in den Sektoren A bis F (s. Anhang 6.4) können fol-

gende richtungsabhängige Zusatzkontingente berücksichtigt werden: 

 
Tabelle 3 

Zusatzkontingente LEK,zus. in dB(A) Sektor 
tags nachts 

A 2 17 
B 5 20 
C 2 2 
D 0 0 
E 3 18 
F 1 16 

 
Das zulässige Gesamtemissionskontingent eines Betriebes, der sich im Plangebiet an-

siedeln möchte, ergibt sich gemäß DIN 45 631 aus den für diese Flächen festgesetzten 

zulässigen Emissionskontingenten LEK nach der Tabelle 2 und ggf. Zusatzkontingenten 

gemäß Tabelle 3 sowie der jeweiligen Grundstücksgröße. 
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Die Berechnung der zulässigen Immissionskontingente an den verschiedenen Immissions-

orten erfolgt gemäß DIN 45691 unter den Bedingungen der freien Schallausbreitung ohne 

Dämpfungseinflüsse, wie Abschirmung, Boden- und Luftdämpfung, wobei eine Kugelaus-

breitung berücksichtigt wird.  

 
Im Anschluss wird anhand einer betriebsbezogenen Immissionsprognose durch Aus-

breitungsberechnung entsprechend der DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der 

Ausbreitung im Freien“ unter Beachtung aller bei der Schallausbreitung relevanten Ein-

flussgrößen (Abschirmungen durch Wände, Wälle oder Hallen, Luft- und Boden-

dämpfungen) ermittelt, ob durch die konkret verursachten Geräusche des Betriebes die an 

den jeweiligen Immissionsorten zulässigen Immissionskontingente eingehalten werden. 

 

Werden die Immissionskontingente unterschritten bzw. eingehalten, ist der Betrieb aus 

schalltechnischer Sicht zulässig. 

 
Sollte eine Überschreitung der Immissionskontingente festgestellt werden, sind durch den 

Betrieb „Vorkehrungen“ dahin gehend zu treffen, dass die jeweiligen Kontingente ein-

gehalten werden. Die angesprochenen Vorkehrungen können sich wie folgt darstellen: 

 

- Auswahl der Gebäudebauteile anhand schalltechnischer Erfordernisse. 

- Nutzung der Abschirmeffekte von Gebäuden durch geschickte Hallenanordnung (z.B. 

zwischen nächstgelegenen Wohngebäuden und geplanten betrieblichen Fahrstraßen 

oder aber Verladebereichen etc.) oder auch Lärmschutzwände oder Wälle etc.. 

- Organisatorische Maßnahmen, wie z.B. die Durchführung bestimmter betrieblicher Tätig-

keiten ausschließlich zur Tageszeit etc.. 

- Einhaltung des Standes der Technik in Bezug auf erforderliche Aggregate (z.B. Lüf-

tungsanlagen etc.). 

 

Auf diese Möglichkeiten sollte in allgemeiner Form in der Begründung zum Bebauungsplan 

hingewiesen werden. 
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Dem späteren Bebauungsplan ist bei der Offenlage für eine mögliche Einsichtnahme eine 

Ausfertigung der DIN 45 691 „Geräuschkontingentierung“ beizulegen. 

 

Sollten sich noch Rückfragen ergeben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Vereidigter Sachverständiger  

Dipl.- Ing. Paul Pies 
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Kontingentierung für: Beurteilungspegel Tag

Immissionsort IP.1 IP.2 IP.3 IP.4 IP.5 IP.6

Immissionsrichtwert L(GI) 70,0 70,0 70,0 70,0 65,0 55,0

Geräuschvorbelastung L(vor) -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

Planwert L(PI) 60,0 60,0 60,0 60,0 55,0 45,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK) IP.1 IP.2 IP.3 IP.4 IP.5 IP.6

Teilfläche 1 (TF 1) 28217,2 64,0 55,5 56,9 51,2 44,7 40,2 37,3

Teilfläche 2 (TF2) 5054,1 64,0 38,3 45,0 52,7 42,2 35,6 30,8

Teilfläche 3 (TF 3) 23049,9 63,0 49,8 49,5 46,5 41,9 38,1 35,9

Teilfläche 4 (TF4) 5959,7 64,0 37,5 42,7 51,2 45,4 37,6 31,9

Teilfläche 5 (TF5) 12665,7 61,0 38,7 43,5 46,6 42,3 37,0 32,6

Teilfläche 6 (TF 6) 62684,4 61,0 41,5 44,8 49,2 52,1 51,0 41,0

Teilfläche 7 (TF 7) 14436,7 61,0 31,3 33,2 35,2 37,8 45,9 36,2

Immissionskontingent L(IK) 56,9 58,4 58,0 54,5 52,9 44,9

Zusatzkontingente L(EK,zus) 3,1 1,6 2,0 5,5 2,1 0,1

 B-Plan Gewerbegebiet " Budenbach " der Ortsgemeinde Dörth
Geräuschkontingentierung

gemäß DIN 45691

 Ing.-Büro Paul Pies    Birkenstraße 34    56154 Boppard     Tel.:06742/2299  

Anhang
6. 1

SoundPLAN 6.5



Kontingentierung für: Beurteilungspegel Nacht

Immissionsort IP.1 IP.2 IP.3 IP.4 IP.5 IP.6

Immissionsrichtwert L(GI) 70,0 70,0 70,0 70,0 50,0 40,0

Geräuschvorbelastung L(vor) -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

Planwert L(PI) 60,0 60,0 60,0 60,0 40,0 30,0

Teilpegel

Teilfläche Größe [m²] L(EK) IP.1 IP.2 IP.3 IP.4 IP.5 IP.6

Teilfläche 1 (TF 1) 28217,2 49,0 40,5 41,9 36,2 29,7 25,2 22,3

Teilfläche 2 (TF2) 5054,1 49,0 23,3 30,0 37,7 27,2 20,6 15,8

Teilfläche 3 (TF 3) 23049,9 48,0 34,8 34,5 31,5 26,9 23,1 20,9

Teilfläche 4 (TF4) 5959,7 49,0 22,5 27,7 36,2 30,4 22,6 16,9

Teilfläche 5 (TF5) 12665,7 46,0 23,7 28,5 31,6 27,3 22,0 17,6

Teilfläche 6 (TF 6) 62684,4 46,0 26,5 29,8 34,2 37,1 36,0 26,0

Teilfläche 7 (TF 7) 14436,7 46,0 16,3 18,2 20,2 22,8 30,9 21,2

Immissionskontingent L(IK) 41,9 43,4 43,0 39,5 37,9 29,9

Zusatzkontingente L(EK,zus) 18,1 16,6 17,0 20,5 2,1 0,1
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Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontigente L{E
nach DIN45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr) überschreiten.

Emissionskontingente

Teilfläche L(EK),T L(EK),N

Teilfläche 1 (TF 1) 64,0 49,0

Teilfläche 2 (TF2) 64,0 49,0

Teilfläche 3 (TF 3) 63,0 48,0

Teilfläche 4 (TF4) 64,0 49,0

Teilfläche 5 (TF5) 61,0 46,0

Teilfläche 6 (TF 6) 61,0 46,0

Teilfläche 7 (TF 7) 61,0 46,0

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt5.
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Vorschlag für textliche Festsetzungen im Bebauungsplan:
Für in den im Plan dargestellten Richtungssektoren A bis F liegende Immissionsorte darf in den Gleichungen (6) und (7) der DIN45691 da
Emissionskontigent L{EK} der einzelnen Teilflächen durch L{EK}+L{EK,zus} ersetzt werden

A B

C

D

E

F

Referenzpunkt

X Y

3398970,00 5558940,00

Sektoren mit Zusatzkontingenten

Sektor Anfang Ende EK,zus,T EK,zus,N

A 340,0 25,0 2 17

B 25,0 70,0 5 20

C 70,0 100,0 2 2

D 100,0 200,0 0 0

E 200,0 300,0 3 18

F 300,0 340,0 1 16
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